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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Änderung des Katastrophenfondsgesetzes 1996 

Verwendung der Fondsmittel 

§ 3. Die Mittel des Fonds gemäß § 2, jedoch mit Ausnahme von 
10 Millionen Euro jährlich in den Jahren 2008 bis 2021 und von 30 Millionen 
Euro jährlich ab dem Jahr 2022 sowie von allfälligen Aufstockungsbeträgen, 
sind wie folgt zu verwenden: 

 1. im Jahr 2002: 2,66 vH und in den Jahren ab 2003: 1,23 vH für den 
Bund, im Jahr 2002: 3,16 vH und in den Jahren ab 2003: 3,31 vH für 
die Länder und im Jahr 2002: 8,69 vH und in den Jahren ab 2003: 
9,09 vH für die Gemeinden für die zusätzliche Finanzierung von 
Maßnahmen zur Beseitigung von außergewöhnlichen Schäden, die 
durch Hochwasser, Erdrutsch, Vermurung, Lawinen, Erdbeben, 
Schneedruck, Orkan, Bergsturz und Hagel im Vermögen dieser 
Gebietskörperschaften eingetreten sind. Fondsmittel für die Behebung 
von Schäden an Straßen, die mit Wirkung vom 1. April 2002 oder zu 
einem späteren Zeitpunkt vom Bund an die Länder übertragen wurden, 
werden ausschließlich gemäß § 5a gewährt. 

Verwendung der Fondsmittel 

§ 3. Die Mittel des Fonds gemäß § 2, jedoch mit Ausnahme von 
10 Millionen Euro jährlich in den Jahren 2008 bis 2021 und von 30 Millionen 
Euro jährlich ab dem Jahr 2022 sowie von allfälligen Aufstockungsbeträgen, 
sind wie folgt zu verwenden: 

 1. im Jahr 2002: 2,66 vH und in den Jahren ab 2003: 1,23 vH für den Bund, 
im Jahr 2002: 3,16 vH und in den Jahren ab 2003: 3,31 vH für die 
Länder und im Jahr 2002: 8,69 vH und in den Jahren ab 2003: 9,09 vH 
für die Gemeinden für die zusätzliche Finanzierung von Maßnahmen 
zur Beseitigung von außergewöhnlichen Schäden, die durch 
Hochwasser, Erdrutsch, natürlich induzierte vertikale 
Bodenbewegungen (insbesondere Erdsenkungen), Vermurung, 
Lawinen, Erdbeben, Schneedruck, Orkan, Bergsturz und Hagel im 
Vermögen dieser Gebietskörperschaften eingetreten sind. Fondsmittel 
für die Behebung von Schäden an Straßen, die mit Wirkung vom 
1. April 2002 oder zu einem späteren Zeitpunkt vom Bund an die Länder 
übertragen wurden, werden ausschließlich gemäß § 5a gewährt. 

 2. bis 4. …  2. bis 4. … 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Bereitstellung und Verwendung von Reserven des Fonds 

§ 5. (1) bis (2a) … 

(2b) Ab dem Jahr 2013 werden die Mittel zur Beschaffung von 
Einsatzgeräten der Feuerwehren gemäß § 3 Z 2 aus der Rücklage 
erforderlichenfalls um den Betrag erhöht, um den die Summe aus den 
Überweisungen des Bundes an die Länder aus der Feuerschutzsteuer in diesen 
Jahren auf Basis des Aufkommens in den Monaten Oktober des Vorjahres bis 
September des laufenden Jahres (§ 18 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes 
2008, BGBl. I Nr. 103/2007) und aus den Anteilen gemäß § 3 Z 2 auf Basis der 
Aufkommen an Einkommensteuer und Körperschaftsteuer in den Monaten 
November des Vorjahres bis Oktober des laufenden Jahres den Betrag von 
95 Millionen Euro unterschreitet. 

(4) … 

Bereitstellung und Verwendung von Reserven des Fonds 

§ 5. (1) bis (2a) … 

(2b) Ab dem Jahr 2024 werden die Mittel zur Beschaffung von 
Einsatzgeräten der Feuerwehren gemäß § 3 Z 2 aus der Rücklage 
erforderlichenfalls um den Betrag erhöht, um den die Summe aus den 
Überweisungen des Bundes an die Länder aus der Feuerschutzsteuer in diesen 
Jahren auf Basis des Aufkommens in den Monaten Oktober des Vorjahres bis 
September des laufenden Jahres (§ 20 Abs. 3 des Finanzausgleichsgesetzes 
2024, BGBl. I Nr. 168/2023) und aus den Anteilen gemäß § 3 Z 2 auf Basis der 
Aufkommen an Einkommensteuer und Körperschaftsteuer in den Monaten 
November des Vorjahres bis Oktober des laufenden Jahres den Betrag von 
140 Millionen Euro unterschreitet. 

(4) … 

Sonder- und Schlußbestimmungen 

§ 7. (1) bis (2j) … 

Sonder- und Schlußbestimmungen 

§ 7. (1) bis (2j) … 

 (2k) § 3 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/xxxx tritt 
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und ist auf Naturkatastrophen 
anzuwenden, die nach dem Inkrafttreten aufgetreten sind. 

(3) bis (5) [...] (3) bis (5) [...] 
 


